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Gegenstand:  Stand der Überprüfung der Eignung des Instruments einer 
Gemeinschaftsaufgabe zur Deckung des Finanzierungs-
bedarfs in den Bereichen Klima und Naturschutz 

 

Berichterstatter: BMUV 

 

 

Beschluss: 

Die Umweltministerkonferenz nimmt den Bericht des Bundes zum Stand der 

Überprüfung der Eignung des Instruments einer Gemeinschaftsaufgabe zur Deckung 

des Finanzierungsbedarfs in den Bereichen Klima und Naturschutz zur Kenntnis. 

 

Protokollerklärung der Länder Thüringen, Hessen, Niedersachsen, Sachsen, 

Berlin, Brandenburg, Schleswig-Holstein, Rheinland-Pfalz und Nordrhein-

Westfalen: 

Der Freistaat Thüringen stimmt dem UMK-Umlaufbeschluss Nr. 27/2023 zu und 

begrüßt ausdrücklich die Vergabe eines Gutachtens zur Erörterung 

finanzverfassungsrechtlicher Fragestellungen im Zusammenhang mit der Schaffung 

einer Gemeinschaftsaufgabe "Klima und Naturschutz". Er weist jedoch darauf hin, 

dass die Etablierung einer neuen Gemeinschaftsaufgabe ein aufwendiger und 

langwieriger Prozess ist und zum jetzigen Zeitpunkt nicht absehbar ist, ob und wann 

eine solche Gemeinschaftsaufgabe eingeführt wird. Dieses Instrument ist daher 

allenfalls geeignet, mittel- und langfristig bestehende Finanzierungsbedarfe in den 

Bereichen Klima und Naturschutz zu decken. Davon losgelöst sind die bereits heute 

bestehenden, kurzfristigen Finanzierungsbedarfe auf Ebene der Länder und 

Kommunen zu betrachten, die einer zeitnahen Lösung bedürfen. Zügig umsetzbare 

Modelle wie etwa der in Arbeit befindliche "Pakt für Planungs- und 
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Genehmigungsbeschleunigung" dürfen daher durch die Vergabe des angekündigten 

Gutachtens nicht verzögert werden. 

 

 


